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Die unter Zl 1425/J-NR/1995 am 22 .. Juni 1995 gestellte Anfrage der Abgeordneten 

Apfelbeck. Dr Haider betreffend die Sonderprüfung des Verbund beehre ich mich. soweit 

die einzelnen Fragen auf die Gegenstände des Fragerechtes gemäß § 91 ades Geschäfts­

ordnungsgesetzes rückführbar sind. dahingehend zu beantworten. daß der Sonderbe­

richt des Rechnungshofes über seine im Mai 1995 begonnene Gebarungsüberprüfung der 

Österreichischen Elektrizttätswirtschafts-AG (Verbund) nach Abschluß der örtlichen 

Einschau und nach Vorliegen der Stellungnahme der überprüften Unternehmung zu 

den Prüfungsmittellungen des Rechnungshofes dem Nationalrat vorgelegt werden wIrd. 

Ich darf um Verständnis ~rsuchen. daß ich an der Beantwortung der übrigen - auf die 

konkrete inhaltliche Gestaltung und Durchführung einer laufenden Gebarungsüberprü­

fung bezogenen - Fragen gehindert bin. da ich andernfalls die durch § 91 ades Ge­

schäftsordnungsgesetzes gezogenen Grenzen überschreiten würde. 
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